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Das geplante Höhenkonzept für
einen größeren Bereich als die
Innenstadt sorgt für Diskussio-
nen, weil die Verwaltung ange-
kündigt hat, nur „relativ grob“
festzulegen,wowiehochgebaut
werden darf. Der frühere Pla-
nungsdezernent von Frank-
furt/Main, Professor Martin
Wentz, hält das für einen Fehler.
Frankfurt gilt wegen seiner
Hochhäuser in Anlehnung an
Manhattan als „Mainhattan“.

Herr Professor Wentz, die
Stadt Köln erstellt ein neues
KonzeptfürHochhäuser.Wor-
auf kommt es dabei an?
Historisch gibt es drei städte-
bauliche Konzepte, wie Städte
mitHochhäusernumgehen.Ers-
tens: Hochhäuser werden in ein
Cluster, also in einen Pulk, dicht
beieinander gestellt. Das ist ei-
gentlich die Regel. Zweitens:
Städte lassen sie entlang be-
stimmter Achsen zu, vergleich-
bar mit einer Perlenkette. Und
drittens: Städte erlauben sie in
einem Ring, so wie es früher mit
den Türmen von Stadttorenwar.
Mir scheint aber, die Stadt Köln
folgt keiner dieser drei städte-
baulichen Prinzipien. Dann
fehlt dieGrundlageeiner städte-
baulichen Begründung. Wenn
ich keine Grundideen der Plat-
zierung von Hochhäusern in der
Stadthabe, kann jaeigentlich je-
der Grundstückseigentümer
kommen und sagen: Ich möchte
ein Hochhaus bauen.

Die Stadt will nun auf klare
Kriterien verzichten, wo in
KölndieHochhäuserwiehoch
seindürfen. Sie begründet das
erstens damit, dass es länger
dauere, diese Kriterien zu er-
arbeiten. Und zweitens, dass
sie sich mehr Flexibilität er-
hofft. Aber macht es nicht
mehr Sinn, diese Kriterien
festzulegen, damit Verwal-
tung und Politik danach mal
Ruhe imKarton haben?
Ja. Grundsätzlich ist das so. Und
wenndie Stadt dieKriterien ein-
mal festgelegt hat, spart sie sich
viel Zeit später bei der Bewer-
tung der einzelnen Hochhaus-
projekte. Außerdem sollte für
die Bürgerinnen und Bürger klar
nachvollziehbar sein, wo über-
haupt in Köln Hochhäuser ge-
bautwerdendürfen.Das istauch
für die Verwaltung und den

Stadtrat vonVorteil,weil sie sich
nicht bei jedem neuen Hoch-
haus-Projektrechtfertigenmüs-
sen, warum an dieser Stelle so
hoch gebautwerden darf. Je prä-
ziser ich alsVerwaltung sage,wo
in einer Stadt wie hoch gebaut
werden darf, desto größer ist die
Sicherheit und Transparenz für
die Öffentlichkeit.

Der Hochhaus-Bau ist keine
Verhandlungssachemehr.
Jedenfalls reduziert sich dieVer-
handlungsmasse. Ein Hoch-
haus-Projekt istbeiklarenKrite-
rienwesentlicheinfacherzuver-
handeln zwischen Investor und
Stadt. Für eine Stadtverwaltung
ist es immer schwierig, wenn sie
sich mangelnde Transparenz
vorwerfen lassenmuss.

Aus dem Rat gibt es kritische
Stimmen an der geplanten
Vorgehensweise, die Linken

sprechen davon, die Stadt
gehe Investorenauf denLeim.
Daskann ich sonichtbeurteilen.
Nochmal: Es ist einfach wichtig,
dassVerwaltungundPolitik fest-
zurren, wo in einer Stadt Hoch-
häuser gebaut werden dürfen
und wie hoch sie maximal sein
dürfen. Und dann ist auch klar,
woes ebennicht erlaubt ist.Die-
se Regeln bringen nicht nur den
BürgerninKölnmehrSicherheit,
auch die Verwaltung und die
Grundstückseigentümer bezie-
hungsweise Investoren haben
eine größere Klarheit.

Warum?
Wenn die Stadt mit Investoren
über ein Bauprojekt spricht,
musssiedocheinenKriterienka-
talog haben, damit sie sagen
kann: Ja, hier ist ein Hochhaus
möglich. Oder nein, hier ist kein
Hochhaus möglich. Wie will die
Verwaltung das denn ohne vom
Stadtrat beschlossene Vorgaben
gegenüberdenInvestorenrecht-
fertigen? Dann sagt ein Unter-
nehmen:„Dadrübenhabt ihrein
Hochhaus genehmigt, mir er-
laubt ihr es anderer Stelle aber
nicht. Das ist ungerecht.“

Welchen Vorteil hat es, an ei-
nem Standort eine maximale
Höhe festzulegen?
Wichtig ist: Wenn die Stadt eine
bestimmte Höhe an einem
Standort festlegt, ist das immer
nureinemaximaleHöhe.Obdie-
se Höhe tatsächlich verträglich
ist, muss für jedes Hochhaus per
Gutachten in einemBebauungs-
planverfahren separat unter-
suchtwerden.Dageht esumKli-
maauswirkungen, Verschattun-

gen oder Lärm sowie deren Aus-
wirkungen auf die Nachbarn.

Wennaneiner Stellemaximal
120 Meter für ein Hochhaus
möglich sind, heißt das nicht,
dass dort auch 120 Meter er-
laubt werden?
Exakt.Wenn eine Stadt aber kei-
neMaximalgrenzenfürStandor-
te festlegt, eröffnet das Ver-
handlungsspielraum ohne Ende
für die Investoren.

Köln verweist auf Berlin und
München,dieunterschiedlich
mit Hochhäusern umgehen.
IchseheüberhauptkeineVortei-
le bei einem offenen und weni-
ger verbindlichen Höhenkon-
zept. Was soll es für Vorteile ge-
ben? Das führt nur zu langen
Verhandlungen und Druck. Das
zeigt das aktuelle Beispiel aus
Köln, dass derVersicherer DEVK
droht, insUmlandabzuwandern,
wenn die Stadt sein Pläne nicht
unterstützt.DasmussderPolitik
in denOhren klingeln, zumal öf-
fentlich der Eindruck entsteht,
die Stadt sei erpressbar.

Köln hat ein spezielles Ver-
hältnis zu Hochhäusern we-
gen des Doms.
Ja. Umso wichtiger erscheint es
mir,dassKölndieHochhäuseran
einer Stelle imPulk bündelt. Das
passtabervielenGrundstücksei-
gentümern nicht, weil ihre
Grundstücke außerhalb davon
liegen. Aber diese Lösung ver-
einfacht die Situation für Ver-
waltung und Politik massiv.

Köln hat zu wenige Wohnun-
gen. Was taugen Hochhäuser
dabei als Lösung?
Für den Wohnungsbau sind
Hochhäuser überhaupt keine
Lösung. Wohnungen in einem
Hochhaus sind sowohl bei den
Verkaufspreisen als auch den
Mieten für fast die gesamte Be-
völkerung nicht zu finanzieren.
Und der Sickereffekt ist auch
marginal, also dass gut verdie-
nende Haushalte dort einziehen
und dadurch andere, günstigere
Wohnungen frei werden. Hoch-
häuser kann man für Wohnun-
gen bauen, aber es ist eine
Scheindiskussion, damit den
Wohnungsmarkt zu entlasten.

Das Gespräch führte
Matthias Hendorf

Die Kölner Skyline, aufgenommen aus Deutz

2020 hat der Stadtrat die
Verwaltung beauftragt, ein
neues Höhenkonzept für
das Gebiet innerhalb des
Äußeren Grüngürtels zu er-
stellen. Das bisherige Kon-
zept von 2007 regelt nur die
linksrheinische Innenstadt.
DasRegelwerk legte fest,wo
Häuser höher als 22,50 Me-
tern sein dürfen. Allerdings
kann der Rat Ausnahmen
machen, auch vor Gericht
hielt es nicht stand. Laut
Verwaltung bedeutet ein

Höhenkonzept nicht, „dass
jeglicheDiskussionenbeen-
det sind“.

In dem geplanten neuen
Konzept sollen Qualitäts-
kriterien für neueHochhäu-
ser und Aussagen, wo wie
hoch gebaut werden darf,
entwickelt werden. Laut
Stadt kann sie die Kriterien
innerhalb eines Jahres er-
stellen. Festzulegen, wowie
hoch gebaut wird, dauert
demnach länger. (mhe)

ZUR PERSON

MartinWentz,77, leitet eine
Projektberatungsfirma in
Frankfurt/Main. Erwar von
1989 bis 2001 Planungsdezer-
nent undBaustadtrat in Frank-
furt.

VONHENDRIK PUSCH

Ein Hausarzt aus Köln ist vor
dem Amtsgericht vom Vorwurf
der Vergewaltigung freigespro-
chen worden. Die Staatsanwalt-
schaft hingegen hatte eineHaft-
strafe beantragt. Eine Patientin,
die wegen Schmerzen in der
Leistengegend in der Praxis des
Medizinerswar, hatte denMedi-
ziner angezeigt. Der Vorwurf:
Bei der späteren Behandlung sei
es zu sexuellen Übergriffen ge-
kommen.
Die Aussage der Patientin sei

nicht konstant gewesen, so die
Richterin in der Urteilsbegrün-
dung. Mehrfach war die junge
FrauvonderPolizei vernommen
worden und auch über viele
Stunden im Gericht – länger als
es Richterin Andrea Fuchs ein-
geplant hatte. Verteidiger Jan-
Maximilian Zeller stellte offen-
barvieleDetailfragen,dieaufdie
Glaubwürdigkeit der Aussage
insgesamt abzielten. Auch zu-
nehmende Belastungstenden-
zen der Frau sollen am Ende
nicht das Bild einer wirklich
glaubhaften Aussage ergeben
haben.
DerHausarztwiesdieVorwür-

fe im Prozess deutlich zurück.
BeiderBehandlunghabeeinese-
xuelle Komponente überhaupt
keine Rolle gespielt. Der Vertei-
diger beantragte in seinem Plä-
doyer folglich einen Freispruch
für seinenMandanten.

EingeklemmterNerv
Laut Anklage soll der Hausarzt
bei derErstbehandlungderPati-
entinvoneinemeingeklemmten
Nerv in der Leistengegend ge-
sprochen und mit dieser einen
Termin zur Massage am Mittag
des gleichen Tages vereinbart
haben, zu dem es dann auch ge-
kommen sein soll. Hierzu habe
sich die Patientin laut Staatsan-
waltschaft vollständig entklei-
det und bäuchlings auf eine Lie-
ge legen sollen.
Der Mediziner habe dann Öl

auf dem Körper der Patientin
verteilt. Während der Massage
soll der Angeklagte mit seinen
Händen den Intimbereich der
Patientin berührt und dreimal
den Tatbestand der Vergewalti-
gung erfüllt haben, der mit ei-
nem Eindringen in den Körper
verbunden ist. Mehrfach habe
derMedizinersichlautStaatsan-
waltschaft entschuldigt, sein
Handeln aber dennoch fortge-
setzt.
Zum Prozessauftakt schwieg

der Mediziner zunächst. „Wir
würdenunsgerneerstmal anhö-
ren,wasdieZeuginmeint,erlebt
zu haben“, erklärte Verteidiger
Zeller dazu und deutete damit
ein Bestreiten der Vorwürfe an.
AucheineFreundinunddieThe-
rapeutin der Anzeigenerstatte-
rin wurden gehört, denen die
Frau von denGeschehnissen be-
richtet haben soll.
Abgeschlossen istdasVerfah-

ren mit dem Freispruch nicht.
Der Staatsanwalt hatte sich von
einer Schuld des Arztes über-
zeugt gezeigt und zweieinhalb
JahreHaftgefordert.FürdenAn-
kläger und die Opfer-Anwältin
besteht nun die Möglichkeit der
Berufung. Dann würde der Fall
ausdemDezember2020 inzwei-
ter Instanz vor dem Landgericht
noch einmal völlig neu verhan-
delt.

…amMorgen von6bis 10Uhrmit
DanielWallroth undPia Pietsch:
MailandoderMadrid?Egal,Haupt-
sache Köln! Eure Chance auf FC-
Tickets für Samstag.

RADIO KÖLN

In der aktuellen Folge blickenwir
ein Jahr nach der Flut zusammen
mitOpfern, Helfern undPolitkern
aufdieEreignissezurück,erfahren
vonunseremGerichtsreporter
wie sich der Angeklagte beimPro-
zessauftakt umdenDoppelmord
an einer jungenMuttermit Kind
verhalten hat und sprechenmit
einemHochhausexperten über
das in seinenAugen zu laxeHoch-
hauskonzeptderStadtKöln.Über-
all, wo es Podcasts gibt, und bei:
www.ksta.de/podcasts

DER KSTA-PODCAST

Der Kölner Diözesan-Caritasdi-
rektor Dr. Frank Johannes Hen-
sel fordert mehr Hilfen für Men-
schen, die besonders unter den
stark steigendenEnergiepreisen
leiden.„Waswir brauchen ist ein
Härtefallfonds, der Menschen
mit geringemEinkommendavor
bewahrt, in den Verzug mit
Strom- oder Gasrechnungen zu
kommen“, sagt Hensel in einer
Mitteilung des Diözesan-Cari-
tasverbandes Köln.
StaatlicheStellenwie Jobcen-

ter oder Sozialämter müssten
die Situation betroffener Haus-
halte prüfen und dann entschei-
den, ob eine Kostenübernahme
erfolgen kann, schlägt Hensel
vor. Ein befristetes Verbot von
Strom- und Gassperren bei Zah-
lungsverzug für Haushalte mit
geringem Einkommen greife
noch deutlich zu kurz. „Eine si-
chere Grundversorgung mit
Energiegehörtzudenelementa-
ren Bedürfnissen“, sagt Hensel
weiter undverweist dabei auf ei-
nen möglichen Kündigungs-
schutz fürMieterinnenundMie-
ter, falls diese im Winter ihre
Heizkosten nicht mehr beglei-
chen können. Die Übernahme
ausstehender Mieten oder Ne-
benkosten sei in Härtefällen
wichtig, damit Menschen nicht
immer tiefer abrutschen. „Stel-
len Sie sich vor, Sie erhalten die
Strom-oderGasrechnungundes
geht auf einmal darum, ob Sie
und Ihre Kinder imDunkeln und
Kalten sitzen und Speisen über-
haupt noch warm zubereitet
werden können“, so Hensel. (ft)

Dr. Frank Johannes Hensel
Foto: Caritas

„Es entsteht der Eindruck,
die Stadt sei erpressbar“

ExperteMartinWentz kritisiert die unverbindlichenHochhaus-Pläne der Stadt

Das Kölner Höhenkonzept

Amtsgericht
spricht
Hausarzt frei
Patientin warf
demMediziner
Vergewaltigung vor

Caritas-Chef
fordert Fonds
für Bedürftige
Frank JohannesHensel
schlägt Übernahme
von Strom- oder
Gasrechnungen vor
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